
Die B a u f ü h r e r  sind bei den ihnen übertragenen 
Objekten insbesondere für einen kontinuierlichen Ar
beitsablauf und rationellen Einsatz von Arbeitskräften, 
Maschinen und Material verantwortlich; sie haben die 
Aufgabe, eine gütegerechte Durchführung der Baupro
duktion zu sichern und die Meister und Brigadiere ent
sprechend anzuleiten und zu kontrollieren.
Sowohl Bauleiter als auch Bauführer sind in den beiden 
geschilderten Sachverhalten ihren Pflichten hinsichtlich 
der qualitätsgerechten Durchführung der Bauaufgabe, 
der Einhaltung der Gütevorschriften und der Kontrolle 
der Produktionsdürchführung nicht im notwendigen 
und möglichen Maße nachgekommen und somit un
mittelbar verantwortlich für die entstandenen Fehler 
und Mängel.
Während sowohl Bauleiter als auch Bauführer Verant
wortliche i. S. des § 195 StGB sind, trifft dies m. E. auf 
M e i s t e r  u n d  B r i g a d i e r e ,  die in den geschilder
ten Sachverhalten ja gleichfalls in höchstem Maße 
pflichtwidrig handelten, nicht zu. Dieser Personenkreis 
wird daher — soweit Meister nicht als Bauführer ein
gesetzt sind — nicht vom Begriff der Verantwortlichen 
nach § 195 StGB erfaßt.

Wann liegt eine Gemeingefahr i. S. des § 195 StGB vor?

Bei der Beantwortung der dritten Frage — ob nämlich 
von den Bauingenieuren objektiv eine Gemeingefahr 
verursacht wurde und, wenn ja, ob sie dafür subjektiv 
einzustehen haben — ist von der Legaldefinition der 
Gemeingefahr in § 192 StGB auszugehen. Der Sachlage 
entsprechend soll zunächst nur die Frage erörtert wer
den, ob in den erwähnten Sachverhalten eine un
mittelbare Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder für bedeutende Sachwerte bestand, 
und zwar zunächst einmal rein objektiv ohne jeden 
Bezug zum Schuldproblem.
Die Bauwerke sollten für ganz spezifische Zwecke, 
nämlich einmal für die Förderung von Kohle bzw. 
Kali sowie für die Personenbeförderung errichtet wer
den. Diesen Zwecken waren die projektmäßigen For
derungen in bezug auf Festigkeit, Bewehrung usw. 
untergeordnet; diesen Zwecken mußte natürlich auch 
der gesamte Prozeß der Bauerrichtung entsprechen. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen und Gutachten 
ergaben jedoch, daß die Bauwerke ungeeignet waren, 
für die vorgesehenen Zwecke verwendet zu werden: 
Die erforderliche Standsicherheit im Betriebsfall war 
nicht gegeben, und dadurch wurde die elementare Vor
aussetzung für die Funktionstüchtigkeit pflichtwidrig 
nicht erbracht. Daß unter diesen Umständen die erfor
derlichen Montageteile in das im ersten Sachverhalt 
erwähnte Gebäude gar nicht erst eingebaut wurden, 
ist selbstverständlich. Wäre das nämlich geschehen, 
dann wäre zu befürchten gewesen, daß bereits bei der 
Einbringung der projektmäßig vorgegebenen Ausstat
tung der gesamte Bau oder wesentliche Teile zusam
menstürzten. Soweit ist es nicht gekommen, weil zwi
schenzeitlich Entscheidungen getroffen wurden, die die 
Auswirkungen der Pflichtwidrigkeiten nicht noch 
größer werden ließen.
Die sich aus all diesen Fakten ergebende 4 s t г а f - 
r e c h t l i c h e  Frage lautet also: Bestand eine Gefahr 
für bedeutende Sachwerte oder für Leben und Ge
sundheit von Menschen? Zugespitzt formuliert: Ist eine 
unmittelbare Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen nur gegeben, wenn die Reste eines zu
sammenstürzenden Bauwerks sie zu erschlagen drohen 
und sie nur auf Grund glücklicher Umstände dieser 
Gefahr entgehen? Und: Liegt eine unmittelbare Gefahr 
für bedeutende Sachwerte nur (oder erst dann) vor, 
wenn diese zusammenzubrechen drohen? Oder ist eine 
Unmittelbarkeit der Gefahrenlage auch dann gegeben,

wenn- im Verlaufe einer allseitig verantwortungs-.■ 
bewußten Überprüfung des Objekts Menschen und 
Material vor diesem nächsten Stadium bewahrt werden 
können?
In der Praxis gibt es dazu im Prinzip zwei Auffassun
gen:
1. Eine Gemeingefahr liegt dann vor, wenn
— durch Einwirkung höherer Gewalt auf Grund der 

Mängel am Bauwerk Einsturz droht;
— durch die schlechte Bauausführung die Gefahr des 

Zusammenstürzens von innen heraus geschaffen 
wird.

2. Eine Gemeingefahr liegt dann vor, wenn
— durch die gesetzwidrige Bauausführung der Abriß’ 

notwendig wird;
— durch die gesetzwidgrige Bauausführung erhebliche 

Sanierungen erforderlich werden, um die Gebrauchs
sicherheit zu gewährleisten./

Abwegig dürfte es sein, es auf das Wirken oder Nicht
wirken höherer Gewalt abzustellen, weil wir uns dann 
auf ein Gebiet begeben würden, das entweder jeglicher 
objektiver Kontrolle entzogen wäre bzw. das das Zu
fällige zum Richter über die Straftatbestandsmäßigkeit 
menschlichen Handelns machte.
Wichtig und wesentlich scheint mir demgegenüber der 
Gedanke zu sein, daß infolge schlechter Bauausfüh
rung die Gefahr des Zusammensturzes von i n n e n  
h e r a u s  geschaffen wird. Dieses Kriterium ist orien
tiert am inneren Zustand des Bauwerks, hat zum zen
tralen Bewertungselement den sachlichen Zustand des 
Objekts und muß auch dessen konkrete Z w e c k b e 
s t i m m u n g  berücksichtigen. Diese konkrete Zweck
bestimmung eines Bauwerks kann m. E. Maßstab dafür 
sein, ob seine Benutzung, also seine Zweckzuführung, 
gefahrlos oder nur unter Akzeptierung unmittelbarer 
Gefahren für Mensch und Material erfolgen kann.
Eng mit dem Problem der inneren Konsistenz und 
Zweckbestimmung verbunden ist das der erforderlich 
werdenden Sanierungen, um die G e b r a u c h s 
s i c h e r h e i t  eines Bauwerks zu gewährleisten. So
fern erhebliche zusätzliche Mittel benötigt werden, um 
die erforderliche Sicherheit für den vorgegebenen Ge
brauch überhaupt erst zu gewährleisten, stellt der 
Mehraufwand an Mitteln gewissermaßen nur den ma
teriellen Ausdruck für die bauliche Unvollkommenheit 
des Objekts dar, und insofern wird damit ein deut
licher Hinweis auf die innere Konsistenz des Bauvor
habens gegeben.
Zusammenfassend kann man also sagen: In all jenen 
Fällen fehlerhafter Bauausführung, in denen die innere 
Beschaffenheit desTiauwerks die Gefahr seines Ein
sturzes in dem Moment akut werden läßt, in dem es 
seiner Zweckbestimmung zugeführt werden soll oder 
seiner Zweckbestimmung entsprechend zu arbeiten be
ginnt, muß von einer Gemeingefahr 4m Sinne des § 195 
StGB gesprochen werden. Dabei bedeutet „Gefahr“ die 
in der Zunkunft liegende reale Möglichkeit einer 
Schadensentstehung, und das Merkmal der Unmittel
barkeit umfaßt all jene Fälle, in denen diese Schäden 
ohne weitere kausale Zwischenglieder — in dem ge
nannten Falle also allein durch die Zweckzuführung 
des Objekts.— realiter eintreten können.
Eine solche Betrachtungsweise ist geeignet, das Problem 
des Zeitpunkts des Verursachens und Erkennens der 
Gefahr richtig in die Bewertung des Sozialverhaltens 
insgesamt einzuordnen. Ob eine Gemeingefahr als eine 
gesetzliche Voraussetzung strafbaren Verhaltens unter 
dem Aspekt des § 195 StGB eingetreten ist oder nicht, 
kann nicht davon abhängig gemacht werden, durch wel
ches Ausmaß an Glück Menschen oder Sachwerte
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